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 Beschlussempfehlung*

 des Finanzausschusses (7. Ausschuss)

 zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
 – Drucksache 16/1335 –

 Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der neu gefassten Bankenrichtlinie
 und der neu gefassten Kapitaladäquanzrichtlinie

 A.  Problem

 In  ihrem  Finanzdienstleistungsaktionsplan  aus  dem  Jahr  1999  nennt  die  Kom-
 mission  der  Europäischen  Gemeinschaften  eine  Reihe  von  Maßnahmen,  die  zur
 Vollendung  des  Binnenmarktes  für  Finanzdienstleistungen  erforderlich  sind.
 Darin  wird  im  Hinblick  auf  die  Überarbeitung  der  Eigenkapitalvorschriften  im
 Baseler  Ausschuss  für  Bankenaufsicht  und  die  für  2004  zu  erwartenden  Ergeb-
 nisse  eine  Richtlinie  mit  neuen  Eigenkapitalvorschriften  für  Kreditinstitute  und
 Wertpapierhäuser angekündigt.

 B.  Lösung

 Mit  dem  Gesetzentwurf  sollen  die  neu  gefasste  Richtlinie  2000/12/EG  des  Eu-
 ropäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  20.  März  2000  über  die  Aufnahme
 und  Ausübung  der  Tätigkeit  der  Kreditinstitute  (Bankenrichtlinie)  und  die  neu
 gefasste  Richtlinie  93/6/EWG  des  Rates  vom  15.  März  1993  über  die  angemes-
 sene  Eigenkapitalausstattung  von  Wertpapierfirmen  und  Kreditinstituten  (Kapi-
 taladäquanzrichtlinie)  in  nationales  Recht  umgesetzt  werden.  Die  neuen  Rege-
 lungen sehen im Wesentlichen Folgendes vor:

 –  Kredite  und  andere  Geschäfte  von  Banken  und  Wertpapierhäusern  sollen
 nach den jeweiligen Risiken differenziert erfasst werden.

 –  Kreditnehmern  und  Vertragspartnern  soll  eine  individuelle  Risikoeinstufung
 ermöglicht werden.

 –  Es  sollen  Risikomesssysteme  entwickelt  und  entsprechend  eingesetzt  wer-
 den.

 *  Der Bericht ist gesondert als Drucksache 16/2056 verteilt worden.



Drucksache 16/2018 – 2 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
–  Von  den  oben  stehenden  Kriterien  wird  der  erforderliche  Grad  der  Unterle-
 gung mit Eigenkapital abhängig gemacht.

 –  Es  sollen  Anreize  gegeben  werden,  Risikomanagementsysteme  kontinuier-
 lich weiterzuentwickeln.

 –  Durch  erhöhte  Offenlegungspflichten  der  Banken  und  Wertpapierhäuser  soll
 für mehr Transparenz und Marktinformationen gesorgt werden.

 –  Die  Maßnahmen  sollen  insgesamt  zu  einer  größeren  Stabilität  an  den  Finanz-
 märkten beitragen.

 Der Finanzausschuss empfiehlt darüber hinaus u.  a. folgende Änderungen:

 –  Zurechnung  auch  umgekehrter  Pensions-  und  Darlehensgeschäfte  zum  Han-
 delsbuch;

 –  Einbeziehung  auch  des  übergeordneten  Unternehmens  einer  Finanzholding-
 Gruppe in die Privilegierung beim internen Kontrollverfahren;

 –  Definition des modifizierten verfügbaren Eigenkapitals für IRBA-Institute;

 –  Verzicht auf zusätzliche Abzugspflichten von den Eigenmitteln;

 –  Erleichterungen für Kreditinstitute u.a. durch

 ●  den  Verzicht  auf  die  Aufstellung  und  Prüfung  eines  förmlichen  Zwischen-
 abschlusses,

 ●  den  Verzicht,  für  die  Anerkennung  von  Zwischengewinnen  in  mindesten
 fünf  aufeinander  folgenden  Jahren  Zwischenabschlüsse  aufstellen  zu  müs-
 sen,

 ●  die Verkürzung der Beibehaltungsfrist,

 ●  die Zulässigkeit der prüferischen Durchsicht anstelle von Prüfung,

 ●  die Erweiterung der Befreiung bei Millionenkrediten,

 ●  den  Verzicht  auf  Beschluss-  und  Zustimmungserfordernisse  für  Organ-
 kredite mit Null-Gewichtung,

 ●  die  Erweiterung  der  Erleichterungen  im  Rahmen  der  Großkredit-
 beschlussfassung,

 ●  die  Erlaubnis  der  Rückkehr  zum  Aggregationsverfahren  nach  drei  Jahren,

 ●  Verzicht auf Anzeigepflichten bei Beendigung von Outsourcing.

 Dem  Finanzausschuss  haben  ein  Entschließungsantrag  der  Fraktionen  der  CDU/
 CSU,  SPD  und  FDP,  ein  Entschließungsantrag  der  Fraktion  DIE  LINKE.  und  ein
 Entschließungsantrag  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  vorgelegen.
 Der  Entschließungsantrag  der  Fraktionen  der  CDU/CSU,  SPD  und  FDP  ist  mit
 den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU,  SPD  und  FDP  gegen  die  Stimmen
 der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktion
 DIE  LINKE.  angenommen  worden.  Die  beiden  anderen  Entschließungsanträge
 haben keine Mehrheit gefunden.

 Annahme  des  Gesetzentwurfs  in  geänderter  Fassung  mit  den  Stimmen  der
 Fraktionen  CDU/CSU,  SPD,  FDP  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  bei
 Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE.
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C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 1.  Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Zusätzliche  Haushaltsausgaben  sind  infolge  der  Durchführung  des  Gesetzes
 nicht zu erwarten.

 2.  Vollzugsaufwand

 Infolge  der  Umsetzung  des  Gesetzes  entsteht  beim  Bund  kein  Vollzugsaufwand.
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Beschlussempfehlung

 Der Bundestag wolle beschließen,

 a)  den  Gesetzentwurf  –  Drucksache  16/1335  –  mit  folgenden  Maßgaben,  im
 Übrigen unverändert anzunehmen:

 1.  Artikel 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer 1 wird Buchstabe b wie folgt geändert:

 In  Doppelbuchstabe  cc  wird  das  Wort  „Intergruppenforderungen“
 durch das Wort „Intragruppenforderungen“ ersetzt.

 b)  In  Nummer  2  wird  in  Buchstabe  l  Absatz  30  Satz  2  wie  folgt  geändert:

 Nach dem Wort „deren“ wird das Wort „sämtliche“ gestrichen.

 c)  In Nummer 3 wird §  1a wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  der  Klammerzusatz  „(Handelsbuchpositionen)“
 gestrichen.

 bb)  Satz 1 Nr.  3 wird wie folgt gefasst:

 „3.  Pensions-  und  Darlehensgeschäfte  auf  Positionen  des  Han-
 delsbuchs  sowie  Geschäfte,  die  mit  Pensions-  und  Darle-
 hensgeschäften  auf  Positionen  des  Handelsbuchs  vergleich-
 bar sind,“.

 b)  In  Absatz  5  Satz  1  wird  das  Wort  „Verfahrensweisen“  durch  das
 Wort „Vorgaben“ ersetzt.

 c)  Absatz  6 wird wie folgt gefasst:

 „(6)  Bei  Positionen  des  Handelsbuchs,  die  mit  Handelsabsicht  ge-
 halten  werden,  muss  sich  die  Handelsabsicht  anhand  einer  von  der
 Geschäftsleitung  genehmigten  Handelsstrategie  sowie  eindeutig  ver-
 fasster  Vorgaben  zur  aktiven  Steuerung  und  zur  Überwachung  der
 Handelsbuchpositionen  des  Instituts  auf  Übereinstimmung  mit  der
 Handelsstrategie  des  Instituts  nachweisen  lassen.  Die  Ausgestaltung
 und  Dokumentation  der  Handelsstrategie  sowie  der  institutsinternen
 Vorgaben  zur  Steuerung  und  zur  Überwachung  der  Handelsbuch-
 positionen  auf  Übereinstimmung  mit  der  Handelsstrategie  muss  die
 in  Anhang  VII  Teil  A  der  Richtlinie  2006/…/EG  des  Europäischen
 Parlaments  und  des  Rates  vom  …  über  die  angemessene  Eigenkapi-
 talausstattung  von  Wertpapierfirmen  und  Kreditinstituten  (ABl.  EU
 Nr.  L  …  S.  …)  (Kapitaladäquanzrichtlinie)  niedergelegten  Anforde-
 rungen  erfüllen.  Die  Handelsstrategie  kann  dabei  ein  Teil  der  in  §  25a
 Abs.  1 Satz  3 Nr.  1 geforderten Strategien sein.“

 d)  In  Absatz  7  Satz  4  werden  die  Wörter  „obere  Leitungsebene  des  In-
 stituts“ durch die Wörter „Geschäftsleitung des Instituts“ ersetzt.

 d)  In Nummer 4 wird Buchstabe d gestrichen.

 e)  In Nummer 5 wird §  2a wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Ein  Institut  mit  Sitz  im  Inland,  das  nachgeordnetes  Unterneh-
 men  einer  Institutsgruppe  nach  §  10a  Abs.  1  oder  2  ist,  kann  davon
 absehen,  die  Vorschriften  des  §  10,  der  §§  13  und  13a  sowie  des
 §  25a  Abs.  1  Satz  3  Nr.  1  zur  Errichtung  eines  internen  Kontrollver-
 fahrens anzuwenden, wenn
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1.  das  übergeordnete  Institut  über  50  vom  Hundert  der  mit  den  An-
 teilen  des  nachgeordneten  Instituts  verbundenen  Stimmrechte
 hält  oder  zur  Bestellung  und/oder  Abberufung  der  Mehrheit  der
 Mitglieder  des  Leitungsorgans  des  nachgeordneten  Instituts  be-
 rechtigt ist,

 2.  die  aufsichtsrechtliche  Führung  des  nachgeordneten  Instituts
 durch  das  übergeordnete  Institut  den  Anforderungen  der  Bundes-
 anstalt genügt,

 3.  die  Prozesse  zur  Identifizierung,  Beurteilung,  Steuerung  sowie
 Überwachung  und  Kommunikation  der  Risiken  des  übergeordne-
 ten Instituts das nachgeordnete Institut einschließen,

 4.  weder  ein  rechtliches  noch  ein  bedeutendes  tatsächliches  Hinder-
 nis  für  die  unverzügliche  Übertragung  von  Eigenmitteln  oder  die
 Rückzahlung  von  Verbindlichkeiten  durch  das  übergeordnete  Ins-
 titut vorhanden oder abzusehen ist und

 5.  das  übergeordnete  Institut  mit  Zustimmung  der  Bundesanstalt
 verbindlich  erklärt  hat,  dass  es  für  die  von  dem  nachgeordneten
 Institut  eingegangenen  bestehenden  und  künftigen  Verpflichtun-
 gen  einsteht,  oder  wenn  die  durch  das  nachgeordnete  Institut  ver-
 ursachten Risiken von untergeordneter Bedeutung sind.“

 b)  Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Ein  übergeordnetes  Unternehmen  im  Sinne  des  §  10a  Abs.  1  bis  3
 mit  Sitz  im  Inland  kann  davon  absehen,  die  Vorschriften  des  §  10,
 der  §§  13  und  13a  sowie  des  §  25a  Abs.  1  Satz  3  Nr.  1  zur  Errich-
 tung eines internen Kontrollverfahrens anzuwenden, wenn

 1.  weder  ein  rechtliches  noch  ein  bedeutendes  tatsächliches  Hinder-
 nis  für  die  unverzügliche  Übertragung  von  Eigenmitteln  oder  die
 Rückzahlung  von  Verbindlichkeiten  an  das  übergeordnete  Institut
 vorhanden oder abzusehen ist und

 2.  das  übergeordnete  Unternehmen  in  die  für  eine  Beaufsichtigung
 auf  zusammengefasster  Basis  genutzten  Prozesse  zur  Identifizie-
 rung,  Beurteilung,  Steuerung  sowie  Überwachung  und  Kommu-
 nikation der Risiken einbezogen ist.“

 f)  Nummer 12 wird wie folgt geändert:

 a)  In Buchstabe b wird Absatz  1 Satz 6 Nr.  1 wird wie folgt gefasst:

 „1.  Einkommens-,  Vermögens-  und  Beschäftigungsverhältnisse  so-
 wie  die  sonstigen  wirtschaftlichen  Verhältnisse,  insbesondere
 Art,  Umfang  und  Wirtschaftlichkeit  der  Geschäftstätigkeit  des
 Betroffenen,“.

 b)  In  Buchstabe  e  wird  in  Absatz  1d  Satz  3  die  Angabe  „der  §§  12,  13
 und  13a“  durch  die  Angabe  „des  Absatzes  6  Satz  1  Nr.  4  sowie  der
 §§  12, 13, 13a und 15“ ersetzt.

 c)  In Buchstabe g wird Absatz 2 Satz 2 und 3 wie folgt gefasst:

 „Das  haftende  Eigenkapital  ist  die  Summe  aus  dem  Kernkapital
 nach  Absatz  2a  Satz  1  unter  Berücksichtigung  der  Abzugspositio-
 nen  nach  Absatz  2a  Satz  2  Nr.1  bis  5  und  dem  Ergänzungskapital
 nach  Absatz  2b  Satz  1  Nr.1  bis  8  abzüglich  der  Positionen  des  Ab-
 satzes  6  Satz  1.  Bei  der  Berechnung  des  haftenden  Eigenkapitals
 kann  Ergänzungskapital  nach  Satz  2  nur  bis  zur  Höhe  des  Kernkapi-
 tals nach Satz 2 berücksichtigt werden.“
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d)  Buchstabe h wird wie folgt geändert:

 aa)  Doppelbuchstabe bb wird gestrichen.

 bb)  Doppelbuchstabe cc wird wie folgt gefasst:

 ,cc)  In  Satz  2  werden  am  Ende  von  Nummer  4  das  Wort  „und“
 gestrichen,  am  Ende  von  Nummer  5  der  Punkt  durch  ein
 Komma  ersetzt  sowie  die  folgenden  Nummern  6  und  7  an-
 gefügt:

 „6.  mindestens  die  jeweils  hälftigen  Beträge  der  Positio-
 nen  nach  Absatz  6  Satz  1,  Absatz  6a  und  der  nach  §  12
 Abs.  1  Satz  4,  §  13,  §  13a  und  §  15  mit  haftendem
 Eigenkapital zu unterlegenden Beträge und

 „7.  der  negative  Ergänzungskapitalsaldo,  der  sich  ergibt,
 wenn  die  Summe  der  jeweils  höchstens  hälftigen
 Beträge  der  Positionen  nach  Absatz  6  Satz  1  und  Ab-
 satz  6a  sowie  der  nach  §  12  Abs.  1  Satz  4,  §  13,  §  13a
 und  §  15  mit  haftendem  Eigenkapital  zu  unterlegenden
 Positionen  das  berücksichtigungsfähige  Ergänzungs-
 kapital nach Absatz 2 Satz 3 übersteigt.“  ‘

 e)  In Buchstabe i wird Doppelbuchstabe ee wie folgt gefasst:

 ,ee)  Die Sätze 2 bis 4 werden durch folgenden Satz ersetzt:

 „Als  Abzugspositionen  gelten  auch  die  jeweils  höchstens  hälfti-
 gen  Beträge  der  Positionen  nach  Absatz  6  Satz  1,  Absatz  6a  und
 der  nach  §  12  Abs.  1  Satz  4,  §  13,  §  13a  und  §  15  mit  haftendem
 Eigenkapital zu unterlegenden Beträge.“  ‘

 f)  In Buchstabe j wird Absatz 2c Satz 2 wie folgt gefasst:

 „Die  vorstehend  genannten  Positionen  können  nur  bis  zu  einem  Be-
 trag  als  Drittrangmittel  berücksichtigt  werden,  der  zusammen  mit
 dem  Ergänzungskapital,  das  unter  Außerachtlassung  der  Beträge
 nach  Absatz  2b  Satz  1  Nr.  9  sowie  der  höchstens  hälftigen  Beträge
 nach  Absatz  6a  Nr.  1  und  2  nicht  zur  Unterlegung  der  Risiken  aus
 dem  Anlagebuch  nach  den  Vorgaben  dieses  Gesetzes  benötigt  wird
 (freies  Ergänzungskapital),  250  vom  Hundert  des  Kernkapitals,  das
 unter  Außerachtlassung  der  mindestens  hälftigen  Beträge  nach  Ab-
 satz  6a  Nr.  1  und  2  nicht  zur  Unterlegung  der  Risiken  aus  dem  An-
 lagebuch  nach  den  Vorgaben  dieses  Gesetzes  benötigt  wird  (freies
 Kernkapital), nicht übersteigt (anrechenbare Drittrangmittel).“

 g)  In Buchstabe j wird Absatz 2c Satz 6 gestrichen.

 h)  Buchstabe k wird wie folgt gefasst:

 ,k)  Nach  Absatz  2c  werden  folgende  Absätze  2d  und  2e  eingefügt:

 „(2d)  Bei  der  Berechnung  der  Angemessenheit  der  Eigenmit-
 tel  nach  der  Rechtsverordnung  nach  Absatz  1  Satz  9  haben
 Institute  die  Drittrangmittel  nach  Absatz  2c,  im  Falle  von  Han-
 delsbuchinstituten  vermindert  um  die  Überschreitungsbeträge
 von  Großkredit-Überschreitungen  aus  kreditnehmerbezogenen
 Handelsbuch-  oder  Gesamtbuchpositionen  gemäß  §  13a  Abs.  4
 und  5,  soweit  diese  Überschreitungsbeträge  mit  Drittrangmit-
 teln  unterlegt  werden,  zugrunde  zu  legen  (verfügbare  Drittrang-
 mittel).  Verfügbare  Drittrangmittel  dürfen  nur  zur  Unterlegung
 der Anrechnungsbeträge für Marktrisiken verwendet werden.
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(2e)  Abweichend  von  Absatz  2d  können  IRBA-Institute
 Drittrangmittel  bei  der  Berechnung  der  Angemessenheit  der
 Eigenmittel  nach  der  Rechtsverordnung  nach  Absatz  1  Satz  9
 nur  bis  zu  einem  Betrag  berücksichtigen,  der  zusammen  mit
 dem  Ergänzungskapital,  das  unter  Einbeziehung  des  Betrages
 nach  Absatz  2b  Satz  1  Nr.  9  sowie  der  höchstens  hälftigen
 Beträge  nach  Absatz  6a  Nr.  1  und  2  nicht  zur  Unterlegung  der
 Risiken  aus  dem  Anlagebuch  nach  den  Vorgaben  dieses  Ge-
 setzes  benötigt  wird  (erweitertes  freies  Ergänzungskapital),
 250  vom  Hundert  des  Kernkapitals,  das  unter  Einbeziehung  der
 mindestens  hälftigen  Beträge  nach  Absatz  6a  Nr.  1  und  2  nicht
 zur  Unterlegung  der  Risiken  aus  dem  Anlagebuch  nach  den
 Vorgaben  dieses  Gesetzes  benötigt  wird  (erweitertes  freies
 Kernkapital),  nicht  übersteigt  (erweiterte  anrechenbare  Drit-
 trangmittel).  IRBA-Institute,  die  Handelsbuchinstitute  sind,
 haben  von  dem  so  ermittelten  Betrag  für  die  Beurteilung  der
 Verfügbarkeit  für  Zwecke  der  Rechtsverordnung  nach  Absatz  1
 Satz  9  die  Überschreitungsbeträge  von  Großkredit-Überschrei-
 tungen  aus  kreditnehmerbezogenen  Handelsbuch-  oder
 Gesamtbuchpositionen  gemäß  §  13a  Abs.  4  und  5  abzuziehen,
 soweit  diese  Überschreitungsbeträge  mit  Drittrangmitteln  un-
 terlegt  werden.  Ein  nach  Abzug  dieser  Beträge  verbleibender
 positiver  Betrag  an  erweiterten  anrechenbaren  Drittrangmitteln
 ist  bei  der  Berechnung  der  Eigenmittel  nach  der  Rechtsverord-
 nung  nach  Absatz  1  Satz  9  zugrunde  zu  legen  (verfügbare  Dritt-
 rangmittel  eines  IRBA-Instituts,  das  Handelsbuchinstitut  ist);
 im  Falle  von  IRBA-Instituten,  die  Nichthandelsbuchinstitute
 sind,  entsprechen  die  verfügbaren  Drittrangmittel  den  erweiter-
 ten  anrechenbaren  Drittrangmitteln.  Absatz  2d  Satz  2  gilt
 entsprechend.“  ‘

 i)  Buchstabe l wird wie folgt gefasst:

 ,l)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Von  einem  Institut  aufgestellte  Zwischenabschlüsse  sind
 einer  prüferischen  Durchsicht  durch  den  Abschlussprüfer  zu
 unterziehen;  in  diesen  Fällen  gilt  der  Zwischenabschluss  für  die
 Zwecke  dieser  Vorschrift  als  ein  mit  dem  Jahresabschluss  ver-
 gleichbarer  Abschluss,  wobei  Gewinne  des  Zwischenabschlus-
 ses  dem  Kernkapital  zugerechnet  werden,  soweit  sie  nicht  für
 voraussichtliche  Gewinnausschüttungen  oder  Steueraufwen-
 dungen  gebunden  sind.  Verluste,  die  sich  aus  Zwischenab-
 schlüssen  ergeben,  sind  vom  Kernkapital  abzuziehen.  Das  Ins-
 titut  hat  den  Zwischenabschluss  der  Bundesanstalt  und  der
 Deutschen  Bundesbank  jeweils  unverzüglich  einzureichen.  Der
 Abschlussprüfer  hat  eine  Bescheinigung  über  die  prüferische
 Durchsicht  des  Zwischenabschlusses  unverzüglich  nach  Been-
 digung  der  prüferischen  Durchsicht  der  Bundesanstalt  und  der
 Deutschen  Bundesbank  einzureichen.  Ein  im  Zuge  der  Ver-
 schmelzung  erstellter  unterjähriger  Jahresabschluss  gilt  nicht
 als Zwischenabschluss im Sinne dieses Absatzes.“  ‘

 j)  In Buchstabe p wird Doppelbuchstabe aa wie folgt gefasst:

 ,aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Nicht  realisierte  Reserven  können  dem  haftenden  Eigen-
 kapital  nur  zugerechnet  werden,  wenn  das  Kernkapital  nach
 Absatz  2a  Satz  1  unter  Berücksichtigung  der  Abzugspositionen
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nach  Absatz  2a  Satz  2  Nr.  1  bis  5  mindestens  4,4  vom  Hundert
 des  12,5fachen  des  Gesamtanrechnungsbetrags  für  Adressrisi-
 ken  beträgt;  die  nicht  realisierten  Reserven  können  dem  haften-
 den  Eigenkapital  nur  bis  zu  1,4  vom  Hundert  dieses  Betrags  zu-
 gerechnet werden.“  ‘

 k)  In Buchstabe q wird Absatz 4c wie folgt geändert:

 aa)  Satz 4 wird gestrichen.

 bb)  In  dem  neuen  Satz  4  wird  die  Zahl  „4“  durch  die  Zahl  „3“  er-
 setzt.

 g)  In Nummer 13 wird §  10a wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  7  Satz  7  wird  die  Angabe  „Die  Sätze  1  bis  5“  durch  die
 Angabe „Die Sätze 1 bis 6“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  8  Satz  2  wird  das  Wort  „fünf“  durch  das  Wort  „drei“  er-
 setzt.

 c)  Absatz 10 wird wie folgt gefasst:

 „(10)  Ermittelt  eine  Institutsgruppe  oder  Finanzholding-Gruppe
 die  Angemessenheit  ihrer  Eigenmittelausstattung  nach  Maßgabe
 des  Absatzes  7  und  erstellt  das  übergeordnete  Unternehmen  einer
 Institutsgruppe  oder  einer  Finanzholding-Gruppe  Zwischenab-
 schlüsse,  sind  diese  einer  prüferischen  Durchsicht  durch  den  Ab-
 schlussprüfer  zu  unterziehen.  Der  Zwischenabschluss  nach  Satz  1
 gilt  für  die  Zwecke  dieser  Vorschrift  als  ein  mit  dem  Konzernab-
 schluss  vergleichbarer  Abschluss,  wobei  Gewinne  des  Zwischenab-
 schlusses  dem  Kernkapital  zugerechnet  werden,  soweit  sie  nicht  für
 voraussichtliche  Gewinnausschüttungen  oder  Steueraufwendungen
 gebunden  sind.  Verluste,  die  sich  aus  Zwischenabschlüssen  ergeben,
 sind  vom  Kernkapital  abzuziehen.  Das  übergeordnete  Unternehmen
 hat  den  Zwischenabschluss  der  Bundesanstalt  und  der  Deutschen
 Bundesbank  jeweils  unverzüglich  einzureichen.  Der  Abschluss-
 prüfer  hat  eine  Bescheinigung  über  die  prüferische  Durchsicht  des
 Zwischenabschlusses  unverzüglich  nach  Beendigung  der  prüfe-
 rischen  Durchsicht  der  Bundesanstalt  und  der  Deutschen  Bundes-
 bank einzureichen.“

 d)  Absatz 14 wird wie folgt gefasst:

 „(14)  Auf  ein  Institut  mit  Sitz  im  Inland,  dem  mindestens  ein  In-
 stitut  oder  Finanzunternehmen  mit  Sitz  in  einem  Drittstaat  nachge-
 ordnet  ist,  finden,  unabhängig  davon,  ob  es  selbst  nachgeordnetes
 Unternehmen  einer  Institutsgruppe  oder  Finanzholding-Gruppe
 nach  den  Absätzen  1  bis  5  ist,  die  Absätze  6  bis  13  dieser  Vorschrift
 sowie  §  10  Anwendung.  Hat  die  Finanzholding-Gesellschaft  an  der
 Spitze  einer  Finanzholding-Gruppe  als  Tochterunternehmen  min-
 destens  ein  Institut  oder  Finanzunternehmen  mit  Sitz  in  einem  Dritt-
 staat,  gilt  Satz  1  mit  der  Maßgabe  entsprechend,  dass  das  übergeord-
 nete  Unternehmen  der  Finanzholding-Gruppe  verpflichtet  ist,  die
 zusätzliche Zusammenfassung vorzunehmen.“

 h)  In Nummer 15 wird §  10c wie folgt geändert:

 a)  In  der  Überschrift  wird  das  Wort  „Intergruppenforderungen“  durch
 das Wort „Intragruppenforderungen“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  1  Satz  1  Nr.  4  werden  die  Wörter  „Risikobewertungs-,
 - mess-  und  -kontrollverfahren“  durch  die  Wörter  „Prozesse  zur
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Identifizierung,  Beurteilung,  Steuerung  sowie  Überwachung  und
 Kommunikation der Risiken“ ersetzt.

 c)  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  5  werden  nach  dem  Wort  „die“  die  Wörter  „getrof-
 fenen  Vorkehrungen  stellen“  gestrichen,  stattdessen  werden  die
 Wörter „Haftungsvereinbarung stellt“ eingefügt.

 bb)  In  Nummer  8  werden  die  Wörter  „das  institutionelle  Siche-
 rungssystem“  durch  die  Wörter  „das  institutsbezogene  Siche-
 rungssystem“  und  die  Wörter  „zum  institutionellen  Siche-
 rungssystem“  durch  die  Wörter  „zum  institutsbezogenen
 Sicherungssystem“ ersetzt.

 cc)  In  Nummer  11  werden  nach  dem  Wort  „einem“  die  Wörter  „im
 Wesentlichen“  gestrichen  und  stattdessen  das  Wort  „überwie-
 gend“  eingefügt.  Der  Nebensatz  „,  um  einen  wirksamen  Risi-
 koausgleich zu gewährleisten,“ wird gestrichen.

 i)  In Nummer 23 wird Buchstabe a wie folgt gefasst:

 ,a)  Satz 3 wie folgt gefasst:

 „Dies  gilt  nicht,  soweit  diese  Unternehmen  selbst  nach  Satz  1  an-
 zeigepflichtig  sind  oder  nach  §  2  Abs.  4,  5,  7  oder  8  von  der  Anzei-
 gepflicht  befreit  oder  ausgenommen  sind  oder  der  Buchwert  der
 Beteiligung  an  dem  gruppenangehörigen  Unternehmen  nach  §  10a
 Abs.  13  Satz  3  von  den  Eigenmitteln  des  übergeordneten  Unter-
 nehmens abgezogen wird.“  ‘

 j)  In  Nummer  24  wird  dem  Buchstaben  a  folgender  Buchstabe  a0  voran-
 gestellt:

 ,a0)  In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:

 „Auf  einen  einstimmigen  Beschluss  sämtlicher  Geschäftsleiter  so-
 wie  die  ausdrückliche  Zustimmung  des  Aufsichtsorgans  kann  ver-
 zichtet  werden,  wenn  für  einen  Kredit  an  ein  Unternehmen  nach
 Satz  1  Nr.  9  und  10  gemäß  §  10c  Abs.  1  ein  KSA-Risikogewicht
 von Null vom Hundert verwendet werden kann.“  ‘

 k)  In Nummer 27 wird §  20 wie folgt geändert:

 In Absatz 5 wird die Angabe „Nr.  2 und 3“ gestrichen.

 l)  In  Nummer  28  wird  in  §  20a  Abs.  5  Satz  1  das  Wort  „Sicherheit“  durch
 das Wort „Deckungswert“ ersetzt.

 m)  In  Nummer  30  Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  ee  werden  die  Wörter  „die
 Änderung“ ersetzt durch die Wörter „Veränderungen in der Höhe“.

 n)  In Nummer 33 wird Buchstabe c gestrichen.

 o)  In Nummer 37 wird Buchstabe b wie folgt gefasst:

 ,b)  In Absatz 2 werden die Sätze 1 und 2 wie folgt gefasst:

 „Der  Prüfer  hat  auch  zu  prüfen,  ob  das  Institut  seinen  Verpflichtun-
 gen  nach  dem  Geldwäschegesetz  sowie  §§  24c,  25a  Abs.  1  Satz  3
 Nr.  6  und  §  25b  nachgekommen  ist.  Bei  Instituten,  die  das  Depot-
 geschäft  betreiben,  hat  er  dieses  Geschäft  besonders  zu  prüfen,  so-
 weit  es  nicht  nach  §  36  Abs.  1  Satz  2  des  Wertpapierhandelsgeset-
 zes  zu  prüfen  ist;  diese  Prüfung  hat  sich  auch  auf  die  Einhaltung
 des  §  128  des  Aktiengesetzes  über  Mitteilungspflichten  und  des
 §  135  des  Aktiengesetzes  über  die  Ausübung  des  Stimmrechts  zu
 erstrecken.“  ‘
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p)  In Nummer 39 Buchstabe b wird der Absatz 4 wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  1  werden  nach  dem  Wort  „sind“  die  Wörter  „Kapital-
 anlagegesellschaften oder“ eingefügt.

 b)  In  Nummer  7  werden  nach  dem  Wort  „Bundesanstalt“  die  Wörter
 „und die Deutsche Bundesbank“ eingefügt.

 c)  Folgende Sätze werden angefügt:

 „Abweichend  von  Satz  1  Nr.  4  und  5  kann  die  Bundesanstalt  eine
 Freistellung  nach  Satz  1  auch  dann  gewähren,  wenn  die  Finanzhol-
 ding-Gesellschaft,  die  die  Muttergesellschaft  eines  Finanzdienst-
 leistungsinstituts  dieser  Gruppe  ist,  über  Eigenkapital  verfügt,  das
 der  Summe  der  Anforderungen  des  §  10  Abs.  1  Satz  1  auf  Einzel-
 ebene  für  die  der  Finanzholding-Gesellschaft  nachgeordneten
 Finanzdienstleistungsinstituten  sowie  der  zugunsten  von  gruppen-
 angehörigen  Unternehmen  übernommenen  Eventualverbindlichkei-
 ten  entspricht;  für  Wertpapierhandelsunternehmen  aus  Drittstaaten
 sind  fiktive  Eigenmittelanforderungen  zu  berechnen.  Institute,  die
 einer  nach  Satz  1  freigestellten  Institutsgruppe  oder  Finanzholding-
 Gruppe  angehören,  müssen  die  in  §  10  Abs.  6  Satz  1  genannten
 Positionen  an  gruppenangehörigen  Unternehmen,  die  bei  diesen
 dem  Kernkapital  zugerechnet  werden,  bei  der  Berechnung  der  Rela-
 tionen  nach  §  10  Abs.  2  Satz  3  und  4  und  der  Ermittlung  des  freien
 Kernkapitals  nach  §  10  Abs.  2c  vom  Kernkapital  abziehen;  schwer
 realisierbare  Aktiva  nach  §  10  Abs.  2c  Satz  4  sowie  die  Verluste
 ihrer Tochterunternehmen sind von den Eigenmitteln abzuziehen.“

 q)  In Nummer 63 wird §  64h wie folgt geändert:

 a)  Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

 „(6)  §  20c  ist  bis  längstens  zum  31.  Dezember  2010  anzuwen-
 den.“

 b)  Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

 „(7)  §  2  Abs.  8a  ist  bis  längstens  zum  31.  Dezember  2010  anzu-
 wenden.“

 2.  Artikel 3 wird wie folgt gefasst:

 „Artikel 3
 Änderung des Handelsgesetzbuchs

 Das  Handelsgesetzbuch  in  der  im  Bundesgesetzblatt  Teil  III,  Gliede-
 rungsnummer  4100-1,  veröffentlichten  bereinigten  Fassung,  zuletzt  geän-
 dert  durch  Artikel  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …)  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  In  §  340i  Abs.  4  wird  die  Angabe  „im  Sinne  des  §  10a  Abs.  1  Satz  2  in
 Verbindung  mit  §  10  Abs.  3  des  Kreditwesengesetzes“  durch  die  Anga-
 be „im Sinne des §  10a Abs.  10 des Kreditwesengesetzes“ ersetzt.

 2.  §  340a Abs.  3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Sofern  Kreditinstitute  einer  prüferischen  Durchsicht  zu  unter-
 ziehende  Zwischenabschlüsse  zur  Ermittlung  von  Zwischenergebnis-
 sen  im  Sinne  des  §  10  Abs.  3  des  Kreditwesengesetzes  aufstellen,  gel-
 ten  die  Bestimmungen  über  den  Jahresabschluss  und  §  340k  über  die
 Prüfung für diese im Übrigen entsprechend.“;
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b)  folgende Entschließung anzunehmen:

 „Der Bundestag wolle beschließen:

 1.  Der  Deutsche  Bundestag  stellt  fest,  dass  Artikel  145  Abs.  4  der  neugefass-
 ten  Bankenrichtlinie  die  Kreditinstitute  auffordert,  ihre  Ratingentschei-
 dungen  den  kreditsuchenden  Unternehmen  in  nachvollziehbarer  Weise
 schriftlich  offen  zu  legen.  Sollte  eine  Selbstverpflichtung  der  Wirtschaft
 nur  unzureichend  Wirkung  zeigen,  so  sind  nach  der  Richtlinie  auf  natio-
 naler Ebene gesetzliche Maßnahmen zu ergreifen.

 2.  Der  Deutsche  Bundestag  erkennt  an,  dass  die  konkrete  Methodik  zur  Er-
 mittlung  von  Ausfallrisiken  wettbewerbsdifferenzierenden  Charakter  hat
 und  dem  Betriebs-  und  Geschäftsgeheimnis  unterfällt.  Er  folgt  der  Wer-
 tung  der  Richtlinie,  dass  die  für  die  Offenlegung  des  Ratingergebnisses
 anfallenden  Kosten  in  angemessenem  Verhältnis  zur  Höhe  des  Kredites
 stehen müssen.

 3.  Der  Deutsche  Bundestag  fordert  die  Spitzenverbände  der  Kreditwirtschaft
 auf,  zeitnah  zum  Inkrafttreten  des  Gesetzes  eine  entsprechende  Selbstver-
 pflichtung zu formulieren und ihre Anwendung zu empfehlen.

 4.  Der  Deutsche  Bundestag  bittet  die  Bundesregierung,  innerhalb  von  zwei
 Jahren  nach  Inkrafttreten  des  Gesetzes  einen  Bericht  über  den  Erlass  der
 Selbstverpflichtung,  ihre  Umsetzung  im  Verhältnis  zwischen  Bank  und
 Kunde  und  ihre  Wirkung  auf  das  Kundenverhalten  als  Grundlage  für  die
 Prüfung vorzulegen, ob eine gesetzliche Regelung notwendig ist.“

 Berlin, den 28. Juni 2006

 Der Finanzausschuss

 Eduard Oswald
 Vorsitzender

 Leo Dautzenberg
 Berichterstatter

 Nina Hauer
 Berichterstatterin
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 Berichterstatter
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 Berichterstatter
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